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06.05 Versorgung mit öffentlichen, 
wohnungsnahen Grünanlagen 
Problemstellung 
Der verdichtete Stadtraum ist gekennzeichnet durch eine hohe bauliche Ausnutzung der Grundstücke 
und einen geringen Anteil an Freiflächen. Für die Erholung in Grün- und Freiflächen stehen in der 
Innenstadt und in den verdichteten Stadtrandbereichen nur wenige Freiräume zur Verfügung. Die 
großen Naherholungsgebiete liegen am Stadtrand bzw. weiter außerhalb der Stadt und sind für viele 
Erholungssuchende nur mit längeren Wegen zu erreichen. 

Besonders im baulich verdichteten Stadtraum übernehmen die öffentlichen Grünflächen, als Orte für 
Regeneration und körperlich-seelischen Ausgleich, für Spiel und informellen Sport und in sozialer 
Hinsicht eine Vielzahl wichtiger Funktionen für die Erholung der Menschen (vgl. BMUB 2017, S. 15: 
„Grün- und Freiräume müssen vielfältige, sich überlagernde Nutzungsansprüche erfüllen und 
unterschiedlichen Nutzungsintensitäten standhalten“). 

Entsprechend unterschiedlicher Erholungsbedürfnisse sind verschiedene Anforderungen hinsichtlich 
der Erreichbarkeit, Größe, Ausstattung und Gestaltung zu erfüllen. 

Beispielsweise wird für die Länge des Fußweges, die zum Erreichen einer Grünanlage akzeptiert wird, 
von einer Schwelle von 15 Minuten Erreichbarkeitsdauer ausgegangen. Die gute Erreichbarkeit einer 
Grünanlage ist für weniger mobile Bevölkerungsgruppen, z.B. ältere Menschen oder Kinder, ein 
wichtiges Kriterium für den Freiraumaufenthalt. Zudem ist mit der fußläufigen Erreichbarkeit mittelbar 
eine Reduzierung des motorisierten Verkehrsgeschehens beabsichtigt. 

Im Rahmen dieser Analyse wird vorrangig die Erholungsfunktion von wohnungsnahen Grünflächen 
betrachtet und als sog. „Grünversorgung“ bewertet. Gleichzeitig kann davon ausgegangen werden, 
dass neben der Erholungsfunktion auch noch für weitere Funktionen von Grünflächen ein 
„Mitnahmeeffekt“ besteht. So zeigt sich die Bedeutung einer wohnortnahen Grünversorgung 
beispielsweise auch in ihrer klimatischen Ausgleichsfunktion, in einer attraktiven Wohnumfeldgestaltung 
und in ihrer Bedeutung für die Erlebbarkeit städtischer Biodiversität.  

Die Ansprüche der Erholungssuchenden an die Größe der Grünanlage und die Vielfältigkeit der 
Ausstattung und Gestaltung nehmen mit der Aufenthaltsdauer zu. So werden an Wochenenden 
verstärkt größere Parkanlagen mit einem vielfältigen Nutzungsangebot aufgesucht. Gruppen mit 
Kindern bevorzugen beispielsweise eher nicht reglementierte Parkbereiche, wie offene Rasenflächen, 
ältere Menschen geben eher geordneten, aufwändig gestalteten Bereichen den Vorzug. 

Bei der Betrachtung der vorhandenen Situation werden wohnungsnahe und siedlungsnahe Grünflächen 
unterschieden, wobei die Zuordnung zum jeweiligen Freiraumtyp anhand der Flächengröße erfolgt. 

Der Freiraumtyp wohnungsnah ist dem unmittelbaren Wohnumfeld zugeordnet, der Einzugsbereich 
auf 500 m beschränkt. Er kann in kurzer Zeit (Gehweg ca. 5-10 Min.) und mit geringem Aufwand erreicht 
werden und dient überwiegend der Kurzzeit- und Feierabend-Erholung. Aufgrund der Nähe zur 
Wohnung hat dieser Freiraumtyp eine besondere Bedeutung für weniger mobile Bevölkerungsgruppen 
wie Kinder, ältere Menschen und Behinderte. Von hohem Wert ist die wohnungsnahe Grünanlage auch 
für Erwerbstätige, die ihre arbeitsfreie Zeit für einen kurzen Aufenthalt im Freien nutzen können. Den 
Anforderungen der Kurzzeit- und Feierabenderholung genügen in der Regel schon Grünflächen 
geringer Flächengröße (ab 0,5 ha). 

Der Freiraumtyp siedlungsnah, zu dem alle Grünflächen über 10 ha gehören, soll auch der halb- und 
ganztägigen Erholung dienen. Damit sind höhere Anforderungen sowohl an die Größe als auch an die 
Ausstattungsvielfalt verbunden. Siedlungsnahe Grünflächen mit einer Größe von mehr als 50 ha 
übernehmen zusätzlich die Funktion eines übergeordneten Freiraums mit bezirksübergreifender 
Bedeutung für die Erholung der Berliner Bevölkerung (z.B. Großer Tiergarten, Volkspark Wuhlheide). 
Der Einzugsbereich des siedlungsnahen Freiraums ist in Abhängigkeit von der Größe der Anlage auf 
1.000 bzw. 1.500 m festgelegt. Grundsätzlich gilt, dass ein siedlungsnaher Freiraum immer auch die 
Funktion eines wohnungsnahen Freiraums erfüllt (zur Einteilung vgl. Tab. 1). 
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Für die Analyse der Versorgung der Bevölkerung mit Freiflächen werden in Berlin folgende 
Richtwerte zugrunde gelegt: 

• wohnungsnaher Freiraum: 6 m² pro Einwohner (m²/EW), 

• siedlungsnaher Freiraum: 7 m²/EW. 
 

Tab. 1: Einteilung der Berliner Frei- und Grünflächen 

Freiraumtyp wohnungsnaher Freiraum siedlungsnaher Freiraum 
Mindestgröße 0,5 ha 10 ha (Ortsteilpark) 50 ha (Bezirkspark) 
Richtwert 6 m² / EW 7 m² / EW 7 m² / EW 
Einzugsbereich 500 m 1.000 m 1.500 m 

Tab. 1: Einteilung der Berliner Frei- und Grünflächen 

Bei der Ermittlung der Versorgung mit wohnungsnahen Grünflächen werden solche Anlagen als nutzbar 
berücksichtigt, die entsprechenden Mindestanforderungen hinsichtlich Flächengröße, Flächenform, 
Zugänglichkeit sowie Lärm- und Luftbelastung erfüllen (vgl. Methode). 

Der Versorgungsgrad (m²/EW) in den Wohngebieten wird auf der Grundlage von räumlich definierten 
Einzugsbereichen berechnet und bemisst sich aus der Größe der Anlage im Verhältnis zur 
Einwohnerzahl im Einzugsbereich. Wohngebiete außerhalb der ermittelten Einzugsbereiche sind 
grundsätzlich als mit öffentlichem Grün nicht versorgt zu betrachten. 

Als weiteres Kriterium für die Beurteilung der Freiflächenversorgung gilt die Baustruktur der 
Wohnquartiere (vgl. Methode). Bestehen Defizite in der Versorgung mit öffentlichen Grünflächen, wird 
davon ausgegangen, dass private / halböffentliche Freiflächen einen Teil des Bedarfs an öffentlichen 
Flächen kompensieren. Tatsächlich ist die Versorgung mit Freiflächen in Bereichen der 
Einzelhausbebauung mit eigenen Gärten besser, als in den dicht besiedelten Altbauquartieren. In 
gründerzeitlichen Gebieten bestehen kaum Möglichkeiten zum Aufenthalt im privaten Freiraum, der sich 
dort auf den Hinterhof beschränkt. Die Baustruktur gilt somit als Indikator für den zur Verfügung 
stehenden Anteil an privatem Freiraum bzw. dem Bedarf an öffentlichem Freiraum. Erst die Kombination 
des berechneten Versorgungsgrades mit der vorhandenen Baustruktur ergibt ein differenziertes Bild der 
Versorgungssituation. 

Unberücksichtigt bei der Versorgungsanalyse bleibt die Ausstattungsqualität einer Grünanlage. Von der 
Ausstattung hängt im Wesentlichen ab, wie viele Nutzer und Nutzerinnen und welche Nutzergruppen 
die Anlage versorgen kann. In Gebieten mit einer schlechten Grünflächenversorgung verstärkt sich der 
Nutzungsdruck auf die vorhandenen Anlagen. Damit verbunden sind zum Teil starke 
Beeinträchtigungen der Qualität des öffentlichen Raums und Einschränkungen in der Nutzbarkeit dieser 
Grünflächen. 

Datengrundlage 
Die Versorgung mit wohnungsnahen, öffentlichen Grünflächen wird mithilfe eines GIS-gestützten 
Fachverfahrens der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz ermittelt. In diesem 
Verfahren werden folgende digital vorliegende Grundlageninformationen genutzt und mit der 
nachfolgend beschriebenen Methode verarbeitet: 

- Einwohnerdichte (Umweltatlas 06.06, 2018) 

- Verkehrsmengen (Umweltatlas 07.01, 2014) 

- Grün- und Freiflächenbestand (Umweltatlas 06.02, 2015) 

- Stadtstruktur / Stadtstruktur differenziert (Umweltatlas 06.07 / 06.08, 2015)  

- Grünflächeninformationssystem (GRIS), (WFS) Stand Abruf  12.10.2020 

- Kompensationsflächenkataster aus Kompensationsinformationssystem (KIS), Stand 2020 

- LOR (lebensweltlich orientierte Räume, Bezirksregionen und Planungsräume), Stand 2019 

Grundlage der Bestandsanalyse sind alle erholungswirksamen Grünflächen im Stadtgebiet. Die 
Angaben zu Größe und Lage der einzelnen Grünflächen sind dem Grünflächeninformationssystem 
(GRIS) - Stand 31.12.2019 (Abruf am 12.10.2020), sowie dem Kompensationsflächenkataster 
entnommen. Um die Versorgung der Bevölkerung mit Grün in der Stadt ermitteln zu können wurden die 

https://www.berlin.de/umweltatlas/nutzung/einwohnerdichte/2018/zusammenfassung/
https://www.berlin.de/umweltatlas/verkehr-laerm/verkehrsmengen/2014/zusammenfassung/
https://www.berlin.de/umweltatlas/nutzung/flaechennutzung/2015/zusammenfassung/
https://www.berlin.de/umweltatlas/nutzung/stadtstruktur/2015/zusammenfassung/
http://www.berlin.de/senuvk/umwelt/stadtgruen/gris/
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/basisdaten_stadtentwicklung/lor/
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Angaben zur Zahl der Einwohner mit Stand 31.12.2018 in den Blöcken und Blockteilflächen genutzt 
(Umweltatlas-Karte Einwohnerdichte 06.06, 2018).  

Den Angaben zum jeweiligen Baustrukturtyp der Wohnblöcke liegen die Karten des Umweltatlas, 
Stadtstruktur (06.07, 2015) und Stadtstruktur-Flächentypen differenziert (06.08, 2015) zugrunde. 

Als Raumeinheiten für die weitere Datenauswertung werden die lebensweltlich orientierten Räume 
(LOR), Bezirksregionen und Planungsräume (Stand 2019) herangezogen. 

Methode 
In die Bestandsanalyse sind alle erholungswirksamen Grünflächen im Stadtgebiet eingegangen. 

Dazu gehören neben den in der Karte des Grünflächeninformationssystems (GRIS) dargestellten 
Grünflächen und Spielplätze die Grünflächen aus Kompensationsmaßnahmen, wie zum Beispiel der 
Landschaftspark Rudow-Altglienicke, sowie von der Grün Berlin GmbH gepflegte Anlagen wie der 
Britzer Garten und die Gärten der Welt in Marzahn. Auch die Anlagen der Stiftung "Preußische 
Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg" wie der Schlosspark Charlottenburg gehören dazu. Die 
Berliner Waldflächen (Freiflächentyp i.S.d. Stadtstruktur, Karte 06.08) sind ebenfalls relevant, weil sie 
die Funktionen einer wohnungsnahen Grünfläche zumindest teilweise übernehmen können.  

Nicht berücksichtigt in der Versorgungsanalyse werden der Botanische Garten, der Zoologische Garten 
und der Tierpark Friedrichsfelde, da sie aufgrund der Höhe der Eintrittsgelder keine frei zugänglichen, 
oder zumindest mit erschwinglichen Eintrittsgeldern betretbaren, öffentlichen Grünanlagen sind.  

Folgende Kriterien wurden zur Ermittlung der erholungswirksamen Grünflächen herangezogen: 

Flächengröße 
Anlagen für die wohnungsnahe Erholung müssen eine Mindestgröße von 0,5 ha aufweisen, 
um die typenspezifische Nutzung zu ermöglichen. Bei von Straßen zerschnittenen Grünflächen 
werden die Teilflächen nur dann berücksichtigt, wenn sie größer als 0,5 ha sind. Allerdings 
werden auch kleinere Flächen einbezogen, sofern sie unmittelbar an weitere Grünflächen 
angrenzen und somit im Zusammenhang mit der grünen Netzstruktur stehen. 

Außerdem wird davon ausgegangen, dass auch die der Kategorie siedlungsnah zugeordneten 
Grünflächen über 10 ha von den in der Nähe Wohnenden im Sinne der wohnungsnahen 
Nutzung benötigt und aufgesucht werden. Diese größeren Anlagen werden daher in der 
Analyse ebenso mit Einzugsbereichen für die wohnungsnahe Versorgung versehen und 
mitberechnet. 

Zugänglichkeit 
Die ungehinderte Zugänglichkeit zur Grünanlage muss garantiert sein. Barrieren stellen 
Bahntrassen, große Gewässer / Wasserflächen und Autobahnen dar.  

Umweltbelastungen 
Lärmbelastung und Luftverschmutzung beeinträchtigen die Erholungswirkung des Aufenthalts 
im Freien. Da detaillierte Messungen bzw. aufbereitete Daten bezogen auf die lufthygienische 
Situation in Grünflächen zum Bearbeitungszeitpunkt nicht vorlagen, beschränkt sich der Aspekt 
Umweltbelastungen hier auf den Faktor Lärm durch Straßenverkehr. 
Für Grün- und Freiflächen ist nach DIN 18005, 5.87 Schallschutz und Städtebau für die 
städtebauliche Planung ein Grenzwert von 55 dB (A) festgelegt. Dieser Grenzwert kann an einer 
Stadtstraße mit Geschwindigkeitsbegrenzung auf 50 km/h bei freier Schallausbreitung schon 
bei einer Kfz-Belastung von 2.000 Kfz pro Tag erreicht werden. Hauptverkehrsstraßen sind in 
der Regel mit weit über 10.000 Kfz pro Tag belastet (Umweltatlas-Karte Verkehrsmengen, 
07.01, 2014). Dies entspricht einer Lärmbelastung von mehr als 60 dB (A), häufig von mehr als 
70 dB (A). Lockere Vegetation in Grünflächen bewirkt keine Lärmminderung. Eine Verringerung 
des Lärms ist lediglich bei zunehmender Entfernung von der Lärmquelle festzustellen. Aufgrund 
der Lage vieler Grünflächen an stark befahrenen Straßen ist ein großer Teil als stark 
lärmbelastet anzusehen und wäre somit als nicht nutzbar für die Erholung einzustufen. Als 
Mindestanforderung wurde definiert, dass zumindest ein Teil des Freiraums nicht von zu 
starken Umweltbelastungen betroffen sein darf. Dieses Kriterium wurde dahingehend präzisiert, 
dass ein Freiraum an einer stark befahrenen Straße - mit einer Lärmimmission von mehr als 70 
dB (A) - nur dann als noch geeignet für die Erholung einzuschätzen ist, wenn er eine 
Mindesttiefe von 100 m von der Straße oder eine Mindestgröße von über 1 ha aufweist. 
Mindestgröße bzw. -tiefe sollen gewährleisten, dass beim Freiraumaufenthalt ein räumlicher 
Abstand zur Straße möglich ist.  

https://www.berlin.de/umweltatlas/nutzung/stadtstruktur/2015/zusammenfassung/
https://www.berlin.de/umweltatlas/nutzung/stadtstruktur/2015/zusammenfassung/
https://www.berlin.de/umweltatlas/verkehr-laerm/verkehrsmengen/2014/zusammenfassung/
https://www.berlin.de/umweltatlas/verkehr-laerm/verkehrsmengen/2014/zusammenfassung/


4 

Ermittlung der Einzugsbereiche 
Den einzelnen erholungswirksamen Grünflächen werden Einzugsbereiche zugeordnet, weil die Berliner 
Richtwerte zur „Grünversorgung“ eine Kombination aus Flächengröße (m²/EW) und Erreichbarkeit 
(max. 500m) vorsehen. In den Einzugsbereichen muss eine Wohnnutzung (Einwohnerschwellenwert: 
10 EW/ha) vorhanden sein. Grünflächen im angrenzenden Land Brandenburg werden nicht 
berücksichtigt. 

Bei kleineren Anlagen wird die Mitte der Grünfläche als Ausgangspunkt des Radius gewählt, bei 
größeren die Eingangsbereiche (ca. 100 m innerhalb des Freiraums). Der ermittelte Einzugsbereich für 
wohnungsnahe Grünflächen in einer Entfernung von 300 bis max. 500 m um die Grünfläche herum 
berücksichtigt ausschließlich ganze Blöcke und Teilblöcke. 

Da die Erreichbarkeit einer Grünanlage durch vorhandene Barrieren beeinträchtigt werden kann, 
werden diese im nächsten Schritt betrachtet. Barrieren sind z.B. Flüsse / Kanäle, Gleisanlagen, 
Flughäfen, Autobahnen. Ist eine solche Barriere im Umfeld der Grünfläche vorhanden, wird der 
Einzugsbereich korrigiert. 

Auch Waldflächen erhalten einen Einzugsbereich, weil davon ausgegangen wird, dass Randbereiche 
von Wäldern die Funktion eines wohnungsnahen Freiraums teilweise übernehmen können. Bewohnte 
Blöcke im Einzugsbereich von 500 m von Waldflächen werden berlinweit als versorgt eingestuft. 

Auf Landwirtschaftsflächen ist eine Erholungsnutzung nur eingeschränkt in Teilbereichen möglich; im 
Bereich des Berliner Barnim werden allerdings die durch Wege erschlossenen Flächen mit in die 
Bewertung einbezogen. In diesem Naherholungsgebiet sind die landwirtschaftlichen Anteile wie Felder, 
Wiesen und Weiden Bestandteile der Parklandschaft. 

Berechnung des Versorgungsgrades  
Nach den in Berlin gültigen Richt- bzw. Orientierungswerten wird die Versorgung der Bevölkerung mit 
öffentlichen Grünflächen ab 6 m² wohnungsnaher Freifläche pro Einwohner als ausreichend 
angesehen. In einem quantitativen Analyseschritt wird die im jeweiligen Einzugsbereich vorhandene 
Grünfläche (in m²) ins Verhältnis zur dort vorhandenen Einwohnerzahl gesetzt. Der so ermittelte 
Quotient (in m² Grün pro Einwohner) im jeweiligen Einzugsbereich gibt Auskunft über die pro Person 
zur Verfügung stehende öffentliche Grünfläche. Dieser Wert (m² Grünfläche pro Einwohner) wird 
anschließend in vier Stufen unterteilt: versorgt (Richtwert erfüllt), unterversorgt (Richtwert zu 50 Prozent 
und mehr erfüllt), schlecht versorgt (Richtwert zu weniger als 50 Prozent erfüllt) und nicht versorgt 
(weniger als 0,1 m² pro Einwohner) (siehe Landschaftsprogramm Artenschutzprogramm – Begründung 
und Erläuterung, SenStadtUm 2016, S.91).  

Für die Berechnung werden alle Blöcke einbezogen, in denen mehr als zehn Menschen pro Hektar 
leben. Dieser sog. Einwohnerschwellenwert wird planerisch gesetzt, um in der automatisierten 
Analyse auch die Einwohner und Einwohnerinnen zu berücksichtigen, die in Strukturtypen mit 
überwiegender Nutzung durch Handel, Dienstleistung, Gewerbe und Industrie sowie in Strukturtypen 
mit sonstiger Nutzung leben, ohne jedoch Einzelpersonen zu berücksichtigen, die etwa in 
Industriegebieten zu Betreuungs- oder Sicherungszwecken wohnen (Hausmeister, Wachschutz). 
Besonders in Innenstadtlagen mit zentrenrelevanten Nutzungen oder Mischgebieten können so mehr 
bewohnte Blöcke einbezogen werden (vgl. Abb. 2). 

Versorgung mit privatem Grün 
Private und halböffentliche Flächen können ein Defizit an öffentlichem Grün kompensieren. Deshalb ist 
die Baustruktur von Wohnquartieren ein Kriterium, um die Grünversorgung insgesamt zu beurteilen: Sie 
ist ein Indikator für die Versorgung mit privaten Freiräumen. In Einfamilienhaussiedlungen gibt es 
Hausgärten. In gründerzeitlicher Blockrandbebauung gibt es dagegen außer den Höfen und Balkonen 
kaum Möglichkeiten, sich in halbprivatem begrüntem Umfeld aufzuhalten. Um neben der Versorgung 
der Einwohner mit öffentlichem Grün auch die Versorgung mit privatem Grün zu erfassen, wird die 
im Umweltatlas erfasste Stadtstruktur (vgl. Datengrundlage) in drei Stadtstrukturtypen-Gruppen 
unterteilt, denen ein unterschiedlicher Anteil an privater Grün/Freifläche (hoch-mittel-gering) zugeordnet 
wird (vgl. die Legende zur Karte). Beispiele unterschiedlich grünversorgter Stadtstrukturtypen stellen 
Einfamilienhausgebiete, Flächen der Zeilenbebauung und im Gegensatz dazu die Gründerzeitblöcke 
dar.  

Ableitung des Quartiertyps 
Die Baustruktur wird als Indikator für den zur Verfügung stehenden Anteil an privatem Freiraum 
angesehen. Gebiete unterschiedlicher Baustruktur, aber mit vergleichbarem Anteil an privaten / 
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halböffentlichen Freiräumen, werden zusammengefasst und in drei Kategorien unterschieden (vgl. 
Abb. 1). 

• extrem geringer Anteil an privaten / halböffentlichen Freiräumen 
Hierbei handelt es sich überwiegend um Gebiete mit geschlossener Blockbebauung (bis 1918) 
einschließlich aller behutsam sanierten Blöcke, die in diese Baustruktur integriert sind. Darüber 
hinaus zählen Kerngebiete und Mischgebiete zu dieser Kategorie. 

• geringer bis mittlerer Anteil an privaten / halböffentlichen Freiräumen 
Zu dieser Kategorie gehören alle Baustrukturen, die große begrünte Innenhöfe oder Zeilen 
aufweisen (Bebauung aus den 20er und 30er bzw. aus den 50er und 60er Jahren) und die 
Großsiedlungen mit weiträumigem Abstandsgrün zwischen den Gebäuden. Weiterhin zählen 
auch die Wohnblöcke der Sanierungsgebiete der 60er Jahre und später innerhalb der 
geschlossenen Blockbebauung dazu, die vollständig entkernt wurden und somit größere 
Freiflächen aufweisen. Auch die kompakte hohe Siedlungsbebauung der 90er Jahre ist hier 
zugeordnet. 

• mittlerer bis hoher Anteil an privaten / halböffentlichen Freiräumen 
In dieser Kategorie sind alle Formen lockerer Bebauung (beispielsweise Einzel- oder 
Reihenhausbebauung) zusammengefasst, auch die aufgelockerte niedrige 
Siedlungsbebauung der 90er Jahre. Die Gebäude besitzen zu einem großen Teil eigene 
Gärten, so dass der Anteil an privatem Grün sehr hoch ist. 



6 

Quartierstypen nach Anteil an privatem und halböffentlichem Grün 

 

Abb. 1: Beispiele verschiedener Baustrukturtypen 

Bezogen auf die 16 Stadtstrukturtypen des Umweltatlas (vgl. Datengrundlage) ergibt sich dann die in 
(Abbildung 2) dargestellte Aufteilung der drei Kategorien auf die Strukturtypen mit überwiegender 
Wohnnutzung sowie diejenigen mit überwiegender Nutzung durch Handel, Dienstleistung und Industrie 
beziehungsweise mit sonstigen Nutzungen.  
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Abb. 2: Anteile an privaten bzw. halböffentlichen Freiräumen in den Stadtstrukturtypen des Umweltatlas 
(vgl. Datengrundlage) 

Kartenbeschreibung 
Die Karte stellt die Grünflächen, Wälder und die Wohngebiete dar. Je nach block- bzw. blockteilflächen-
bezogenem Versorgungsgrad mit öffentlichen Grünflächen und dem örtlichen Anteil an privaten bzw. 
halböffentlichen Freiräumen werden insgesamt 12 Farbklassen unterschieden (siehe Matrix der 
Legende, Abb. 3). Die Spanne reicht von der Kombination „versorgt mit öffentlichem Grün in Verbindung 
mit einem hohen Anteil an privatem bzw. halböffentlichen Freiräumen“ bis zur Kombination von „nicht 
versorgt mit öffentlichem Grün in Verbindung mit einem geringen Anteil an privatem bzw. 
halböffentlichen Freiräumen“. 

Tab. 2: Versorgung mit wohnungsnahen Grünflächen pro Bezirk 2020 

Bezirk  Einwohner 
Berlin   

nicht 
berück-
sichtigte 
EW < 10 
EW /ha 

versorgte 
EW 

unter 
versorgte 

EW 

schlecht 
versorgte 

EW 

nicht 
versorgte 

EW 

vers. 
wirksame 

Grünflächen 
[m²] 

Anteil 
nicht 

versorgter 
EW 

Mitte 383.454 1.027 59.693 76.328 106.815 139.591 5.072.420 37% 

Friedrichshain-
Kreuzberg 289.120 356 28.344 93.767 52.994 113.659 1.682.131 39% 
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Pankow 406.937 4.216 139.961 58.995 80.355 123.410 5.106.297 31% 

Charlottenburg-
Wilmersdorf 341.327 1.699 62.393 49.126 103.982 124.127 3.129.329 37% 

Spandau 243.080 1.900 180.353 27.853 15.923 17.051 5.553.564 7% 
Steglitz-
Zehlendorf 308.077 2.071 211.463 15.964 39.087 39.492 3.384.963 13% 

Tempelhof-
Schöneberg 351.429 1.413 106.239 58.903 96.120 88.754 5.196.724 25% 

Neukölln 330.783 1.028 117.118 61.818 65.902 84.917 3.799.258 26% 
Treptow-
Köpenick 269.678 3.158 168.734 43.259 32.713 21.814 4.556.804 8% 

Marzahn-
Hellersdorf 268.732 954 212.240 30.681 21.568 3.289 6.728.166 1% 

Lichtenberg 290.493 1.481 146.056 62.205 55.442 25.309 6.483.859 9% 

Reinickendorf 264.826 1.575 137.567 45.443 56.150 24.091 4.690.386 9% 

Berlin 3.747.936 20.878 1.570.161 624.342 727.051 805.504 55.383.901 22% 

Tab. 2: Versorgung mit versorgungswirksamen Grünflächen pro Bezirk (unter Bezugnahme auf 
die jeweiligen Planungsräume (PLR)), Quelle: Bericht VAG 2020 gesamtstädtische 
Versorgungsanalyse Grünflächen  

Die Tabelle zeigt die Einwohnerzahlen für die Berliner Bezirke, die im Verfahren berechnet wurden, und 
differenziert diese nach Gesamteinwohnerzahl sowie der Anzahl der nicht berücksichtigten Einwohner 
in Blöcken mit Einwohnerzahlen unter dem Schwellenwert von 10 Einwohnern pro ha. Die weiteren 
Spalten unterteilen sich in die vier Versorgungsgrade „versorgt“ bis „nicht versorgt“ und die davon 
jeweils betroffenen Einwohner (vgl. Berechnung des Versorgungsgrades). Nicht versorgte Einwohner 
sind diejenigen, die in Wohngebieten leben, die nicht in Wohnungsnähe mit – im Sinne der 
Versorgungsanalyse – nutzbaren öffentlichen Grünflächen versorgt werden. 

Innenstadtbereiche 
In der Karte wird die Versorgungssituation blockbezogen differenziert dargestellt. Besonders schlecht 
stellt sich die Situation erwartungsgemäß in den Innenstadtbereichen mit gründerzeitlicher Bebauung 
dar. 

Generell überwiegt in diesen Innenstadtquartieren die geschlossene Blockbebauung. Auch 
Kerngebietsbereiche, die jeweils durch einen geringen Anteil an privaten bzw. halböffentlichen 
Freiflächen gekennzeichnet sind, weisen eine sehr hohe bauliche Dichte auf. In diesen Gebieten 
bestehen sowohl im privaten als auch im öffentlichen Bereich gravierende Freiraumdefizite. 

In der Innenstadt überwiegen die kleinen, isoliert voneinander gelegenen Grünflächen. Sie sind häufig 
als Stadtplätze angelegt und können den dort vorhandenen Bedarf an wohnungsnahem Grün bedingt 
durch die hohe Einwohnerdichte bei weitem nicht decken. 

Außenbezirke 
In den Außenbezirken stellt sich die Situation insgesamt besser dar. Die vorhandenen Grünflächen 
sind häufig flächenmäßig größer, teilweise reichen Waldgebiete direkt an Wohnquartiere heran. 
Aufgrund der weniger dichten Bebauungsstruktur ist die Einwohnerzahl deutlich geringer. 

In der Regel ist in den Außenbezirken der Anteil an privatem Grün aufgrund der vorherrschenden Einzel- 
bzw. Reihenhausbebauung relativ hoch, so dass Defizite aus dem öffentlichen Bereich zum Teil 
kompensiert werden. 
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Anders stellt sich die Situation der am Stadtrand gelegenen, durch Punkthochhäuser oder 
Hochhausketten charakterisierten Großsiedlungen dar. Während in Marzahn und Hellersdorf die 
Freiflächen des Wuhletals und der Hönower Weiherkette überwiegend eine gute Versorgung mit Grün 
gewährleisten, bestehen im Märkischen Viertel und in der Gropiusstadt erhebliche Defizite. Dort fehlen 
öffentliche Grünflächen, so dass eine Unterversorgung trotz großer Wohnhöfe und Anbindung an den 
Freizeitpark Lübars bzw. das Rudower Wäldchen zu verzeichnen ist. 

Entwicklung der Versorgungssituation zwischen 2011 und 2020 
Das Bevölkerungswachstum der Stadt Berlin führt seit 2010 zu einem deutlichen Anstieg der 
Einwohnerzahl des Landes um etwa 380.000 und lag zum 31.12.2020 bei rund 3.769.000 Menschen. 
Dabei verteilt sich die Zunahme der Einwohnerinnen und Einwohner nicht gleichmäßig über die 
einzelnen Bezirke, sondern schwankt zwischen mehr als 50.000 Menschen in Mitte oder Pankow und 
etwa 17.000 zusätzlichen Einwohnerinnen und Einwohnern in Steglitz-Zehlendorf (Amt für Statistik (AfS) 
Berlin Brandenburg 2020).  

Soweit diesen zusätzlichen Einwohnern im Hinblick auf die Versorgung mit wohnungsnahen, 
öffentlichen Grünflächen kein Ausgleich durch Neuanlage von Parks geboten wird, verschlechtert sich 
die Versorgungssituation örtlich mehr oder weniger stark. Maßnahmen der baulichen Innenverdichtung 
von Blöcken reduzieren dabei zusätzlich den Anteil an privaten und halböffentlichen Freiräumen in den 
Wohngebieten.  

Bei einem Vergleich der unterschiedlichen Zeitstände der Versorgungsanalyse und einer daraus 
abgeleiteten, allgemeinen Bewertung der Verbesserung oder Verschlechterung der 
Versorgungssituation ist jedoch Vorsicht geboten, um Fehlinterpretationen zu vermeiden. Ursache 
hierfür sind vorrangig Veränderungen in den Grundlagendaten der Analyse. So unterliegen 
beispielsweise die digitalisierten Grünflächendaten räumlich und zeitlich gewissen Schwankungen, 
ohne dass sich eine „reale“ Veränderung, also ein realer Verlust oder Zuwachs einer Grünfläche 
feststellen lässt. Dies hat unter anderem mit einer Veränderung der Erfassungsgrundlagen 
(Digitalisiervorschriften für eine fachlich und technisch korrekte Struktur) der GRIS Daten zu tun, aber 
auch mit der Veränderung der über das GRIS verwalteten Grünpflegestrukturen in den Bezirken. 
Ebenso wie bei den Grünflächen, ergeben sich im Laufe der Jahre auch Anpassungsbedarfe der 
Einzugsbereiche, beispielsweise infolge stadträumlicher Veränderungen oder einer Anpassung der 
Grundlagenstruktur. Insofern ist es von Bedeutung, dass die erzeugten Datenstände zunächst eine 
Aussage für den jeweiligen Zeitpunkt zulassen und für eine Vergleichbarkeit eine zusätzliche 
Evaluierung möglicher Veränderungsursachen erforderlich ist.  

Einige Veränderungen der letzten Jahre, bei denen „technische Ursachen“ für eine Verbesserung oder 
Verschlechterung der Versorgungssituation ausgeschlossen werden können, sind nachfolgend 
beispielhaft dargestellt. Sie zeigen, wie duch Neuanlage eines Parks oder einer Zunahme der 
Bevölkerung eine Verbesserung oder Verschlechterung der Versorgungssituation eingetreten ist. 
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Veränderung der Versorgungsgrade mit 
wohnungsnahen, öffentlichen Grünflächen 
zwischen den Jahren 2011 und 2020 in 
Berlin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legende 
 

                
Beispiel 1: Bezirk Treptow-Köpenick, Ortsteil Altglienicke: hier hat sich die Versorgungssituation 
aufgrund der Anlage einer Parkanlage nördlich der Straße „Zum Alten Windmühlenberg“ im 
umgebenden Stadtquartier um 3 Stufen verbessert.  
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Beispiel 2: Die Versorgungssituation im Bereich der Panke östlich der Chausseestraße und westlich 
der S-Bahn im Bezirk Mitte hat sich durch die Erhöhung der Einwohnerdichte um 1 Stufe verschlechtert. 

 

            
Beispiel 3: Die Blöcke nördlich der Urbanstraße im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg haben sich in der 
Versorgungssituation um 1 Stufe verschlechtert im Vergleich der Jahre 2011 und 2016, bedingt duch 
die Zunahme der Einwohnerzahl, u.a. durch Umwandlung des alten Krankenhaus-Areals Am Urban zu 
Wohnzwecken.  

 

            
Beispiel 4: Die Versorgungssituation der Blöcke entlang des Senftenberger Rings im Märkischen Viertel 
im Bezirk Reinickendorf hat sich zwischen den Jahren 2011 und 2020 um 1 Stufe verschlechtert. Grund 
ist der Anstieg der Einwohnerdichte in den angrenzenden Hochhäusern. 

Abb. 3: Entwicklung der Versorgungssituation mit wohnungsnahen, öffentlichen Grünflächen zwischen 
2011 und 2020. 
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